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Grenzen und Gre nzzeichen.

Seit es Menschen gibt, umgeben sie ihre Interessengebiete
mit Grönzen. Diese Grenzen folgten ursprünglich geogra-
phischen Merkmalen. Für die steinzeitlichen Jäger, Samm-
ler und Nomaden bildeten das Meer, Gebirge, Täler und
rü7asserläufe solche Grenzen. Mit dem Seßhaftwerden der
Völker durch die Einfuhrung des Ackerbaus und der dabei
entstandenen Kollision mit den wandernden Horden er-
langte die Sicherung und Abgrenzung der Stammesgebiete
eine ständig steigende Bedeutung. So genügten natürliche
Grenzen nicht immer den Erfordernissen der Grenzsiche-
rung. Man behalf sich zusätzlich mit künstlichen durch
Menschenhand geschaffenen Begrenzungen wie Mauern,
\Wällen, Gräben, Pfählen und auch Hecken. Beispiele in Ba-
den-\ü/ürttemberg sind der spätkeltische Heidengraben bei
Grabenstetten im Landkreis Reutlingen oder der zu den
eindrucksvollsten Grenzmarkierungen zählende oberger-
manisch-rätische Limes aus dem 2.und 3Jh.n.Chr., der mit
über 200 km Länge unser Land durchzieht.
Nach dem Sieg der germanischen Stämme über die Römer
im 3Jh.n.Chr. und der danach einsetzenden sippenweisen
alemannischen Besiedlung Südwestdeutschlands, nahmen
im frühen Mittelalter die Gemarkungen allmählich Gestalt
an. Deren Begrenzungen stellt man sich nicht als feste
Konturen, sondern als Flächenstreifen vor, die oft sied-
lungs- und nutzungsfeindlich waren. Das Ödland, der
unbegehbare Sumpf und der wenig genutzte Niederwald
waren herrenlos. Als mit der fortschreitenden Siedlungsver-
dichtung diese nahezu wertlosen Flächen zunehmend genutzt
wurden, kollidierten häufig die Interessengebiete der ein-
zelnen Sippen. Die genaue gegenseitige Gebietsabgren-
zung durch lineare Gemarkungsgrenzen war die Folge. Das
Eigentum am kultivierten Land entsprach noch nicht unse-
rem heutigen Begriff von Eigentum an Grund und Boden
mit seiner nahezu freien Verfügbarkeit, sondern einem Nut-
zungsrecht (Lehen), das von den Fürsten, demAdel und der
Kirche verliehen war. Erst allmählich entwickelte sich
individuelles Grundeigentum. Ein Vorgang, der bis ins

19. Jahrhundert dauerte und sich in der Eigentumsgrenze
manifestierte.
Bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts bestanden die Grenzein-
richtungen ausschließlich aus natürlichen Merkmalen. Seit-
her geschieht deren sichtbare Kennzeichnung hauptsäch-
lich durch Mark- oder Grenzsteine. Aber auch sogenannte
Mal- und Lochbäume sowie Pfähle fanden Verwendung. Bei
den Mal- und Lochbäumen handelte es sich um dauerhaf-
te Bäume, z.B. Eichen, denen ein Kreuz oder anderes
Zeichen (Mal) eingeritzt eingebrannt oder ein Loch einge-
bohrt wurde. Die Verwendung von Steinen zur Unterschei-
dung des Besitzes ist uns von vielen alten Kulturvölkern

1 Markungsgrenzstein aus dem Geisinger \üTiesental.
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2 Grcnzstein wie man ihn heute noch auf der Gemarkung der
Stadt Freiberg antreffen kann.

insbesondere aus dem Römischen Reich überliefert. Als Ma-
terial verwendete man hartes Gestein, das zu Steinpfeilern
behauen wurde. Solche Steinpfeiler tragen vielfach heraldi-
sche Zeichen,Jahreszahlen, Nummern, sowie auf dem Kopf

eine Einkerbung, die zunick zum vorhergehenden und
vorwäfis auf den nächstfolgenden Stein eines Grenzverlaufs
weist.
Diese Art Grenzsteine fanden nur bei herrschaftlichen und
geistlichen Gütern, Landes, Markungs- und Forstgrenzen
Verwendung. Zur Markierung privaten Besitzes verwende-
te man ursprünglich nur gewöhnliche Feldsteine. Trotz der
Dauerhaftigkeit des Steines waren jedoch Grenzsteine immer
gefährdet, sei es durch die Unvorsichtigkeit des Menschen
bei der Bestellung des Bodens oder aber durch deren
vorsätzliches Entfernen oder Verrücken.

Grenzschutz durch Grenzbegehung.

Unredliche Mitbürger hat es immer gegeben - und zu allen
Zeitenauch die Versuchung, den eigenen Besitz mit unlau-
teren Mitteln zu vergrößern. Daß dabei Manipulationen an
Grundstücksgrenzen keine Ausnahme waren, zeigen die
harten Strafen, die Grenzfrevlern seit altersher angedroht
wurden, um die Unverletzlichkeit der Grenzen zu sichern.
Der Grenzverletzer (Grenzverrücker) ist Mördern, Brand-
stiftern und Dieben gleich geächtet worden. Auch wenn
heute Zwelfelbestehen, ob das Eingraben eines Übeltäters
bis zum Hals und das Abpflügen seines Kopfes mit einem
Pferdegespann jemals stattgefunden hat, so wurde doch
empfindlich gestraft. Neben der irdischen Gerechtigkeit
wurde Furcht vor dem Ienseits verbreitet: Grenzftevler holte

nicht nur der Teufel, sondern die arme Seele mußte ruhelos
umgehen und in alle Ewigkeit die Untat büßen.
So erzählt die Sage von einem Heutingsheimer,Untergän-
ger" der während des Sonntagsgottesdienstes, als die mei-
sten Leute in der Kirche waren, einige Grenzsteine an
seinem Grundstück zum Schaden des Nebenliegers versetz-
te. Nach seinem Tod fand er keine Ruhe. Mit Rock und
Zylinder bekleidet und an Grenzsteinen schaffend, irrte er
immer in der Nacht zum Karfreitag im Hannenwegle und
Gewann Knießle ruhelos umher. Eines Tages hörte eine
Frau, die sich spät auf dem Heimweg befand und das Han-
nenwegle benützte, jämmerlich klingendes Klagen: ,Wo tLle
ich's hin ? \Wo tue ich's hin ?" Erschrocken und am ganzen
Körper zitternd,wähnte sie denTod vor sich, der einen Platz
im Friedhof für sie suche, und rief der dunklen Gestalt
beherzt zu: "Dahin, wo du's geholt hast!. Seit diesem Tage
wurde der Geist nicht mehr gesehen.
Neben dem strafrechtlichen Schutz der Grenzen durch
Androhung hoher Leibesstrafen entwickelte sich im Mittel-
alter ein vorbeugender Grenzschutz, dessen Mittel der
Grenzbegang war. Grenzbegang und auch Grenzfindung
bei Streitigkeiten oblag ursprünglich der Gesamtheit der
Dorfbewohner: sie waren zum,Untergang" berufen. Unter
Untergang verstand man das gemeinsame Hinausgehen in
die Straßen und Gassen und vor allem in die Feldflur, um
die Grenzen in Augenschein zu nehmen. Die Bedeutung
dieser Art des Grenzschutzes in einer Zeit, die eine genaue
Vermessung des Landes und Festlegung der Grenzen durch
Maßzahlen noch nicht kannte, lag dabei in der'Wachhaltung
der Erinnerung. Um die Kontinuität über die Generationen
hinweg zu gewährleisten, wurden außer den er-wachsenen
Bürgern vielfach die männlichen Jugendlichen von einem
bestimmten Alter an hinzugezogen. Dem Erinnerungsver-
mögen der jungen Männer hatte man mancherorts dadurch
nachgeholfen, daß man ihnen kräftige Ohrfeigen verab-
reichte. Durch diesen Brauch sollte ihnen der Ort des
Geschehens ein Leben lang unvergessen bleiben. Aus den
Umgängenzur Festigung der Erinnemng entstanden durch
die anschließende Bewirtung der Teilnehmer volkstümli-
che Festlichkeiten, die allmählich zum örtlichen Brauchtum
wurden. Manches traditionelle Dorffest mag aus einem
ehemaligen,Grenzbegang. herworgegangen sein.

Vom Grenzbegang z-ufir Untergangsgericht.

Da die Teilnahme einer Yielzahl von Beteiligten am Um-
gang die Prozedur schwerfällig machte, ersetzte man all-
mählich die Mitwirkung der ganzen Gemeinde durch einige
vertrauenswürdige, kundige Leute. Aus diesem gemeindli-
chen Gremium ging der "Untergang" als ständiges Gemein-
deorgan hervor. Ein Kollegium, das aus drei, fünf oder
sieben Bürgern bestand und vom Gericht oder Rat gewählt
wurde. Seine Mitglieder führten die Bezeichnung ,IJnter-

gänger.. Sie hießen regional auch Feldrichter, Feldgeschwo-
rene, Eidbrüder, Steiner, Schieder oder Siebener, von deren
Anzahl herrührend. Indem sie von strittigen Grenzangele-
genheiten selbst Augenschein nahmen und darüber zu
befinden hatten, bildeten sie das ,Untergangsgericht..

Der Zeitpunkt der Entstehung der Untergangsgerichte in
\Württemberg läßt sich nicht genau ermitteln. Daß sie schon
im Jahre 1444 bekannt waren, beweist eine Rottweiler
Urkunde. Auch das im Jahre 1495 nach der Erhebung
\Württembergs zrrm Herzogtum allmählich entstandene
Landesrecht auferlegte den Gemeinden keine Rechtspflicht,
den Untergangzu schaffen; denn erwar bereits vorhanden.



So erwähnt die im gleichen Jahr erschienene Landesord-
nung die Untergänger im Zusammenhang mit Anzeige-
pflicht und Strafandrohung: ,Wer wist, daß jemand außer-
thalb der geschwornen undergenger marckstein gesetzt,
verrückt, verdöckt oder ausgeworffen hat, ... der soll das
rügen und anbringen,... dann dadurch mag einer sein leib,
eere und gut verwürcken..
\ü7er als Untergänger bestellt werden wollte, mußte Eigen-
schaften wie Überparteilichkeit, Sachkunde, Ortskenntnis,
Besonnenheit, Mäßigung und Mut mitbringen; einen tadel-
losen Leumund besitzen sowie hohes Ansehen und unein-
geschränkte Autorität genießen. Mit einem Eid gelobte er,
nach Fug, Recht und Gerechtigkeit zu verfahren, verschwie-
gen zu bleiben und niemanden weder ,zu Lieb" (zu Gun-
sten) noch'zu Leid. (zu Ungunsten) zu handelfl, "äuch darin
nit ansehen Freundschaft, Feindschaft, Forcht (im Sinne von
Schwachheit), Miet (Bestechungsgeld) oder Gab (Geschenk)."
Für die Untergänger war es eine heikle Aufgabe, in einem
Dorf, wo jeder jeden kannte, Entscheidungen zu treffen
ohne Ansehen der Person. Man wählte deshalb zu diesem
Ehrenamt allseits geachtete Männer - meistens ,Gerichts-
oder Ratsverwandte., die in der dörflichen Hierarchie hinter
dem Schultheiß standen.

Grenzfreveleien.

Daß inkorrektes Verhalten der Untergänger im Amt fatale
Folgen hatte, zeigt ein verbürgter Fall aus demJahre 7733:
Der Heutingsheimer Untergangsrichter Florian Bahret hatte
zweiGrenzsteine alleine, ohne die vorgeschriebene Mitwir-
kung eines weiteren Untergängers, zwischen seinen und
seiner Nebenlieger Acker gesetzt. Sein Tun, das neben
Befangenheit in der Sache auch Amtsmißbrauch erkennen
ließ, wurde publik und amtlicherseits untersucht: ,schult-
heiß und Untergänger haben nach eingenommenem Au-
genschein wegen Sezung der Marckstein die Nachricht
erstattet ... was aber den zwischen Ihme und Hans Jerg
Bemmerlen gesezten Stein belange, so stehe solcher um
7 7/2 Zoll mehr auf des Bemmerlens als des Bahreten Sei-
ten. Hingegen der zwischen Johannes Benz und Florian
Bahreten um 3 Zoll mehr auf seinem aigenen als des Benzen
Acker." Das Untergangsgericht erinnerte in der Verhand-
lung daran, ,daß dem Florian Bahreten wie andern seine
Pflicht bey der Annahme zum Untergangsrichter vorgelesen
worden, craft welcher Er und seine Mitglieder keinen Stein
allein sezen sollen, worauf Er auch einen leiblichen Aid
abgelegt..
Bei diesem Grenzfrevel erkannte das Gericht nur in der
Sache. iedoch nicht über das Strafmaß. Letzteres zu bemes-
sen war allein der Ortsherrschaft von Kniestedt vorbehalten:
Der Angeklagte wurde seines Ehrenamts als Untergangs-
richter enthoben und zu einer Geldstrafe von 10 Gulden ver-
urteilt. Zusätzlich mußte er für den zweimaligen Grenzbe-
gang des Untergangsgerichts aufkommen, sowie die zwei
betroffenen Grenzsteine auf seine Kosten neu setzen lassen.
Die erwähnte Heutingsheimer Untergängersage basiert
möglicherweise auf diesem authentischen Geschehen.
Ein weiterer Fall von Grenzfrevelei ereignete sich wiederum
in Heutingsheim und wurde ebenfalls geahndet. Als im
Fnihjahr 1735 Jacob Marquart, Gemeindebürgermeister und
Schuhmacher, im Begriff war, seinenAcker im Kirchfeld für
die Saat bestellen zu lassen, fand er einen Grenzstein seines
Grundstücks ausgeackert auf dem Felde liegend vor. Da die
Zeit drängte und sein beauftragter Bauer wissen mußte,
wohin er die Furchen zu machen hatte. entschloß er sich

kurzerhand, den entfernten Stein selbst wieder am richtigen
Standon einzusetzen. Auch diese Tat wurde ruchbar, vom
Gericht untersucht und folgendes Urteil gefällt: '"Nach der
Sachen genugsamer Untersuch: und überlegung da sich
gefunden, daß der Marquart das Fundament beym Mark-
stein verderbt und wider samt dem Stein eingesezt, jedoch
keinen Vortheil gegen seinem Nebenlieger gebraucht,
sondern allein seinen Vorwiz damit anTaggeleget, solle Er
Jacob Marquart weil Er selbst wohl gewußt, daß dergleichen
zu thun außer dem Untergang, hochverbotten, vorderist
seines Ehren Ambts entsezet seyn, und dabenebens gnädi-
ger Herrschaft zu wohl verdienter Straf edegen 10 Gulden.
Ferner denen Untergänger den 2 mahligen Augenschein
samt dem Steinsezen bezahlen, mit 1 Gulden, dann Gerichts
Costen weil dißer wegen ein ganzes Gericht versamlet
worden 1 Gulden 30 Kreuzer..
\X/ahrhaftig, zwei sehr harte Urteile! Außer der Verurteilung
zu hohen Geldstrafen verloren beide Angeklagte ihre Ehren-
ämter. Eine herbe Demütigung für sie, zumal bei beiden
Grenzfreveleien kein materieller Schaden entstanden war.
Um sich die Höhe der Geldstrafe zu vergegenwärtigen, sei
erwähnt, daß zur damaligen Zeit zehn Gulden ausgereicht
hätten, etwa einen Viertelmorgen Ackerland zu erwerben.
Das hohe Strafmaß hatte, was wohl beabsichtigt war, seine
abschreckende Wirkung auf die Heutingsheimer Bürger
nicht verfehlt; denn ähnliche schwerwiegende Straftaten
wurden in den folgenden Jahren nicht mehr aktenkundig.

Von "stummen Zeugen".

Daß hohe Strafen keinen absoluten Schutz der Unantastbar-
keit der Grenzsteine gewährleisten konnten, wurde fitihzei-
tig erkannt. Getreu dem Grundsatz: Vertrauen in die ab-
schreckende \X/irkung der Gesetze ist gut, Kontrolle jedoch
besser, ersann man eine Methode, die es ermöglichte, ohne
auf vage Schätzungen angewiesen zu sein, den Standort
eines entfernten oder verrückten Grenzsteins wiederzufin-
den: die unterirdische Grenzsteinsicherung mittels gehei-
mer Zeichen - die sogenannte Verzeugung.
Die Sicherung wurde erreicht, indem man unter die Grenz-
steine oder an die Seiten derselben leicht verfügbare,
unverwesliche Merkmale legte. Meist waren es Kieselsteine,
Feldsteintrümmer, Zregel- und Glasscherben, Kohlestück-
chen, Metalle, Eierschalen u.s.w. Es kam vor allem darauf
an, die bewußt in die Erde eingebrachten Materialien von
dem gewachsenen Boden unterscheiden zu können. Verfei-
nert wurde die Verzeugung noch durch eine besondere
Anordnung dieser Beigaben auf dem Boden der für den
Grenzstein ausgehobenen Grube. Die unterlegten Merkma-
le nannte man "Zeugen..
Diese,stummen Zeugen" bezeugten den Untergängern die
Echtheit eines Grenzsteins und dessen unveränderte Lage.
Die Art und \7eise des Verzeugens wurde streng geheimge-
halten, sie war nur den Untergängern bekannt. ,Erst in
genugsamer Entfernung anderer Leute, wenn Niemand als
die Untergänger anwesend sind, müssen diese den Stein
verzeugen., bestimmte die Vorschrift und fordert weiter:
"Jeder Untergang führt seine eigene Zeugenschaft, die er bis
in seinen Tod Niemand eröffnen solle."
In der Geheimhaltung der untergelegten Zeugen und ihrer
Gruppierung lag die Sicherung des Grenzsteins und da-
durch der Grenzen. Dieses Zeugengeheimnis verbürgte den
Untergängern ein hohes Ansehen und die Exklusivität ihrer
Stellung.'Sfie sorgfältig man daruber wachte, daß nicht das
Geringste des Verzeugens bekannt wurde, mußte imJahre



7735 der Heutingsheimer Bürger Michel Motz erfahren.
\flährend er für die Herrschaft Frondienste auf den'Wiesen
am Gründelbach leistete, hatten die Unterganger einen
'Haubtstein im Bach untersucht und die Zeügenschaften
heraus gethan.. Obwohl der herrschaftliche Verwalter Ent-
emann ihm befahl wegzugehen, hatte er ,dannoch sich
gegen dem Stein gewendet und zugeschauet.. Seine Ent-
schuldigung vor Gericht, ,Er habe gemeynt, weil der Stein
im Bach stehe, habe es nichts zu bedeuten," [sqlahrte ihn
nicht vor einer Strafe: "Michel Motz, solle vor dißmal zur
'Warnung, 

gnädiger Herrschaft L Frevell (: 2 Gulden 9
Kreuzer) erlegen, daß Er das Gebott veracht, und sich nicht
absentirt (entfernt), indeme keinem zu sehen oder hören
gebührt was die Untergänger thun oder miteinander spre-
chen."
Die Verwendung unterirdischer geheimer Zeichen war in
der alemannischen Schweiz, in Baden, Bayern, Hessen,
Thüringen und 

'Württemberg 
üblich. Entsprechend ihrer

Verbreitung waren auch die Bezeichnungen verschieden:
Beilagen, Beleg, Eier, Geheimnis, Gemerk,Jungen, Zeugen

3 Typische ,stumme Zeugen" aus Beihingen, Geisingen und
Heutingsheim.

u.a. Am Ende des 18. Jahrhunderts finden sich erste Belege
einer neuartigen Verzeugung: Ziegel, die eigens zur Ver-
wendung als Zeugen gebrannt und teilweise glasiert wur-
den. Seit dem 19. Jahrhundert sind sie zahlreich und in
schöner Ausgestaltung verwendet worden. Als gemeinsa-
mes Merkmal tragen sie den Anfangsbuchstaben des
Gemeindenamens, das \Tappen ihrer Gemeinde oder eines
Grundherren. Auch das Herstellungsjahr wurde teilweise
mitgeprägt.

Das Ende des Untergangs.

In den Jahren 1818-1840 erfolgte in rVürttemberg die
allgemeine Landesvermessung. Mit ihr sollte die Grundlage
für eine einheitliche und gerechte Besteuerung des Grund
und Bodens geschaffenwerden. Erst die zusammenhängen-
de und vollständige Vermessung sämtlicher Flurstücke und
die Bestimmung ihrer Flächen befriedigten das Bedürfnis
nach einheitlichen Steuergrundlagen. Sie waren jedoch
Voraussetzung für eine gerechte Verteilung der damals
wichtigsten Steuer, der Grundsteuer.
So wurde bei der Landesvermessung jeder Grenzpunkt
einzeln aufgemessen und in ein Netz örtlich vermarkter
trigonometrischer Festpunkte einbezogen. In diesem Sy-
stem werden seither alle neu entstehenden Grenzen mittels
gemessenen Maßen festgehalten. Mit der vermessungstech-
nischen Festlegung der Grenzen war es möglich geworden,
auch bei völligem Verlust eines Grcnzzeichens dessen Lage
in der Natur auf das genaueste wieder zu bestimmen. Der
Schutz und die Sicherung der Grenzen war nun unabhängig
vom Erinnerungsvermögen der Untergänger und deren
'stummen Zeugen" geworden. An ihre Stelle trat nun die
geodätische Grenzsicherung mittels Maßzahlen, die aus
Vermessungen stammen. Trotzdem wurde die Verzeugung
aus Tradition durch die Untergänger der Gemeinden teil-
weise bis in die 60er Jahre unseres Jahrhunderts gepflegt.
Die eigentlich seit der Landesvermessung entbehrliche
Institution der Untergänger ist nicht sofort aufgegeben
worden. Noch imJahre 1895 bestimmt die Dienstanweisung
für Untergänger, daß sie Grenzbesichtigungen vornehmen
und den Steinsatz besorgen sollen. Die selbständige Bestim-
mung eines Grenzpunktes ist ihnen jedoch untersagt. Ein
fehlendes Grcnzzeichen müssen sie stets auf die vom
Geometer genau bezeichnete und ausMaßzahlen ermittelte
Stelle setzen. Damit sind sie zu Gehilfen des Geometers
geworden.
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